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Die stadt Emsdetten,benötigt weitere gewerbliche Bauflächen für nicht bzw. nicht wesentlichstörende Bet rie be m it re la riv ge ringemhä;;;;;;r il;; . H; ü;;;üil ;,ä :;, vie renNachfragen zwecks NeuansiäI";;;;;rch wegen unabweisbar notwendiger Betriebsver-lagerung' Geeignete Flächen rinJii"ti -ehr verfügbar. Aus diesem Grund hat der Rat derstadt Emsdetten.beschlossen, o.o g"üruungsplan Nr. 2g A ,,Habichtshöhe Nord,, aufzu-stellen' Grundlage der pranung ist oeigenehmigte Frächennutzungspran.

Planbereich
Der Planbereich liegt im Westen der Stadt. Er wird begrenzt:im Norden: duich die Lanosirari"ilgo (Borghorsrer Straße),im osten: durch die Kreissti"n" rc jifrr"ri";"r'ä;:"
im Süden: durch das "GewerUlg"üi., Spatzenweg,, undim osten: durch eine eigentumllgi"n 

", 
die ca. 6ö m westlich des spatzenwegesverläuft. Die Größe des plangebi"r., _iflt n, gU t r.

Der unmittelbar westlich der Taubenstraße gelegene Abschnitt weist eine lückenhaftewohnbebauung auf' Dieser g.teich w;äe in die Planung integriert, um eine sinnvolle ver-dichtung dieseb wohnberei"hr ;;;;ö;ii"t .r, und gleicliz.iiig .in verträgrichesNebeneinander von wohnen 
""d 

c;;;;te sicrre-r-zu!i;ii;;. ö", übrige Bereich desPlangebietes ist bisher landwirtschaitri; ur*. gärtnerisch genutzt. Erwird von einemwasserlauf durchquert und weist vereinzelten Baumbestand sowie in TeilbereichenWallhecken auf.

Mit der Planung wird das Ziel verfolgt, die vorhandene wohnbaunutzung zu intensivieren undgleichzeitig gegenüber der anschlie#;Ä geplanten gewerblichen Nutzung zu sichern. Diegewerbliche Nutzung stellt eine rorlr"tiutrg des südüäh ungr"nr"naen ,,Gewerbegebietes
lratz.ell'eg'l dar' In!ofern entspriJiäi* prunung einer kontinuierlichen städrebaulichenEntwicklung, wie sie sich auch äus i.--r'r a"rr"nnutzungsp run .ä,1'rv' 

J t q\r t E L,, d r'

Allgemeines

Erschließung
Verkehr)

Der wohnbereich wird von der Taubenstraße erschlossen. Der angrenzende gewerbliche Teilwird über die Habichtshöhe und oen spaizenweg mit der Taubenstraße bzw. der BorghorsterStraße verknüpft' Du.ln.tt ist eine gut.ärk.t rliche verknüpfung auch mit dem überörtlichen.Verkehrsnetz gewährleistet. tö .uurl rl't .,em uDer

Die innere verkehrlic-h," 
!:.",h*cung erfolgt über kurze Stichwege. Dies trifft sowohl für denwohnbaubereich zu wie auc-h für J"rig"*..orich zu nutr.no"n i?ii.;; ä;;;:il.ichr fürdie Erschließung aus und trägt our" üEi a.o il;.;;s;;;;;;;: r, reduzieren.

@
Der GeltungsbereicI des Bebauungsplanes ist im Zentrarabwasserplan der Stadt Emsdettenerfaßt' Demnach ist eine getrenni"ä;;il;üä;#;ii;ä;" Abwässer über das städtischeKanalnetz vorgesehen' tn oer südlich a". Frung"uietes verlauienden Trasse Habichtshöhesind die entsprechenden Kanaris"ti;;;;1;;;il;ä;. ilffi bedarres lediglich einerErweiterung dieses Kanalnetzet, u. ä.n Anschluß oö 

"inr.in.n crunari,i"ti. zu 
".*og-lichen' Auch für den zurTaubenstraße hin orientierten wohnbä;"d;ä;:.iäJ,r,,"n .,n",Ergänzung des KanaIisationssystem, ü;, Taubenstraße.
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Die versorgung des Gebietes wird insgesamt durch die Stadtwerke Emsdetten sichergestellt.Die hierfür erforderlich"n pintiltrt"ffi ri"o in den das prangebiet begrenzenden verkehrs-flächen bereits installiert. Somii il;;i;; zur ausreichendeniersorgung lediglich einerErweiterung der vorhand"n"opinri";i;;;""

Zur Sicherstellung der erford-erlichen Feue.rlöschwassermenge sind jedoch noch besondere
I-? ffiT: ffiäffT:r""'lT#;; i ;'; ;; rd 

" "'' - R a h m e n' d e r p I a n re a I is i e ru n g u r 

" 
v o. u u.. e t zu n s

4 Bauliche Nutzuns
Der von der Plan-"ung erfaßte wohnbaubereich wird entsprechend der vorgegebenen Bauweiseweiter entwickelt' D-as bedeut", 

"i"" "?r""" 
guu.o"ir"l;-Ii;l*q" oer uestehenden Eigen-tumsgrenzen, jedoch mit differenri".t.r C"r";;ää;. ä.iloru*. für die Festsetzungenbezügtich der Art und des irau"*., a", ilutzung ist S + oer-Ä;rN?cj. b;üj ,iäi.i" Belangedes Immissionsschutzes durch oi" textiicnli.fäüöJJueztigtich des verkehrslärmsgeregelt' Das angrenzende ce*.tu"t"ü.iet läßr ";füü;;iner Gliederung hinsichtlich derzuläss ige n Betriebsarten keine un-tuäu, urren Immissionen erwarten.

Die Nutzung des gewerblichen Bereiches 
?ur_i"i, 

ayf $ 
.A 

der BauNVO. Die Zutässigkeit derBetriebe ist darüber hinuuf 
"Jo"rt'-.i"ä"r"n.ankt duräh J"n ,ugrunaegeregten Abstandserlaßdes Ministers für umwelt, Raumord;;;g und Landwi.i."rrun vom 21.b3. tgqo. Hi"*on kannnur im Einzelfall abgewichen *"tJ*, *.nn gutachterlich nachgewiesqn ist, daß der erforder-liche Immissionsschutz.i"t,.r!"rt"rii'*ira. öamit irt 

"in-r"rträgliohes Nebeneinandervonwohnen und Gewerb" g"*-arttliti"T, ,"-rr zusätzlich uu"h 
"in. optische Trennung durch. vorhandene und geplanle.Grrinrtigr-uorgesehen ist.

Einzelhandelsbetriebe, die sich ganz oder.teilweise an Endverbraucher richten, sind in demGewerbegebiet unzulässig, uierüit *iü oi"r.. eereich iü; Jas produzierende Gewerbegesichert. Dies isr erforderlich, ur.laoi.rr"rii;;'F;;i."i'Jfn"" 
sena)vermeiden und denlandesplanerischen Zielvor!a-be;;;;;;;"r die stadt nn-,ra.it"n die Funktion eines Mittel-zentrums zu erfüllen hat, gerecht zu werden. bt;i;;ä;äiä.,,." verfügt bereits über einzentrales versorgunpszentrum und mehrere N;;;;äö"*lt.*t.he. Diese sind bedarfs-orientiert ausgestattet und den wohnquartielen zugeo,ä""i. Ei" wesentlich erweitertesAngebot durch großflächig" pinr"rtää"tru",ri"u;i;il;;i;gen 

hätte erhebrich nachteiligeAuswirkungen auf die Stad-tstruktu.rur norg.. Diese i;irr.iü;; ä'ffiä"JJl""Tr:",Gutachten des Institute, iür stadt-, si"ro"ii-, Ha;ders- ;;J'n"rutung vom November 1987.Ziel dieser Festsetzurlg ist, zentrum.Jvplr"rr" Einzelhand"i.ü.t.iru., die sich nicht nach denKriterien des $ I I Abs' 3 BauNVo triii"il"tr tassen unJ r.iu"irt.ile für wohnungsnahe ver-sorgungsbereiche mit sich bringen, uurru."[li.n;;. -"- "'"'
Ausnahmsweise können jedoch verkaufs- und Ausstellungsflächen zugelas5en werden, sofernes sich um ein Angebot,von.den in Eigenproduktion errt.fr,rn waren und Zubehörteilen dergewerblichen Betriebe handelt. so *J.d"'n den Produktionru.t.i.uen Möglichkeiten für eineRepräsentation und'Marktfähig[ei, 

"" orn angestammt.n ilunoo.ten gewährt. Die Flächen-begrenzung von 200 qm dieser V;;i.;;ir:;"d Aussteilungsflächen ist erforderlich, um eineEntwicklung zu einem dominierenäJi v.rtuununt*iig"ä;;ü;.. dem produkrionsanteil aus-zuschließen' Ausnahmsweise zuläsitg rina t rn". rtuäit.-rnälträgriche Einzerhanders-nutzungen. Der festpil;;""ö;ilil:'f,::*T-'Ji,ffi 
äif; :5xTj:3,ffi iff ![xx1"].'.*lä*tr,f l*:,.,1,*:rversorgungsberöiche rruue_n"unJä;?ö;; ;;;;;;ä;;;;"n"FLäär,.ngrößen und ihrer Funktionnicht der wohnungsnahen versor;;";äi;".n. somit"weräLnä.ur.,urverändernde Ein_richtungen vermieden, ohne den ö.bi.ir"rrrrat<teL im si;;;;;, BauNVo in Frage zu ste'en.
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Die festgesetzten Pflanzgebote dienen den landschaftspflegerischen Belangen. sie sollen dieBeeinträihtigung des LandschaftruirJ.r äur"tr o_re resleoiiif u".ringern und gleichzeitigeinen Ausgleich für die unvermeidliche Versiegelung uewir[e"n. Dies gilt auch, soweit dieseFestsetzungen die einze^l,ne1 nuugrunästücke betrelien. Hier sind sie jedoch auf die Grenz-bereiche und die nicht für Hochb"auten 
";r;;l;;;;ü;il;;äuziert, um die Nutzung nichtunzumutbar zu beeinträchtigen. um dereii-wi.kru;k;itl;äo"i .i"rr"rzusrellen, sind Neben-

l$ij."*fi:'n. 
$ r4 BauNVo-außerhart ;;' üb;,b;;ü;r;,i älunort,icksnächen aussq_

Umweltverträglichkeit
Der mit der Planung verbundene Eingriff in die Landschaft ist unvermeidlich. Der Bedarf angewerblighen Bauflächen ist durch oiä uo.ri"!"n0.;;;;;;;"uf Erwerb enrsprechenderFlächen nachgewiesen. Andere;.ris;"," Ä;:;ffi;;;ä;;:lchkeiten u*oü.i'"i"r,t.
Hinsichtlich der vom Plan erfaßten wohnbauflächen ist dieser Eingriff bereits vollzogen. Hiersieht die Planung le{igrich eine verdich;;;;;;;;;;;;ö;r. Hierdurch enrsteht zwar auchein höherer versiegelungsgrad, insgesamtiedoch können äadurch Eingrifle in den Freirauman anderer Stelle verringert werdenl AufgrunoJ;;;ä;;;;; vorbelastung isr der durch diePlanung bedingte zusätiliche ningririin'aen N atuihiushalt nur von untergeordneterBedeutung.

{ --)

Auch bei der Bewertung der vorgesehenen gewerblichen Bauflächen ist von einer Vorbe-lastung auszugehen' nie oas pra'ng"ui"i langierenden Trassen sowie die angrenzenden Bau-gebiete prägen'schon jetzt *.r;;ili;h ;äs unascn afts bild.

unabhängig hiervon sieht die Planung eine Reduzierung der unvermeidlichen Eingriffe mitHilfe grünordnerischer Festsetzung.r*"*i" i";;;Jü""c Jon Grünflächen vot. Dabeiwerden stadtökologisch funktionuiu.grrinq"te n'estsetzungSo ro*i" städtebaulich begründeteGrünausweisungen angewendet. Diesä Maßnahmen sind i,".;;i;"; ;;;;il;rt, daß einevernetzung der vorhandeneq und g.ptuni"n Grünanlagen innerhalb des plangebietes entstehtund gleichzeitig ein möglichst nahitoser übergang,u,i unJi.nzenden Freiraum.

Flächen ftir Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind soweit möglich und vertretbar innerhalbdes Plangebietes festgesetzt. Darüb.t trinuur e;h;;;;il;.,i"t ",..0"n auße,rhalb des plan-
ber.eigh.e-s auf geeigneten Flächen uo.g";t**""". si;;.äänlL rinr.lnen hinsichtlich Artund umrang mit dör unteren r.anosciluä;il;;.-;;;'täil;;äffiäöä:;iliin.uuriri,-
rung durchgeführt. Damir wird ein uoaquut., Äu.gü;;:iffi;gesteilt.
Die Bewertung des Eingriffs und der sich daraus ergebende Bedarf an Ausgleichsflächen stelltsich wie folgt dar: (siehi auch Anlage)

Eingriffswert=
Ausgleich innerhalb
des Plangebietes =
zu ergänzender Wert =

5,07 Werteinheiten (WE)

3,02 WE
2,05 WE

6 Immissionsschutz
Innerhalb des Plangebietes wird der Immissionsschutz durch Anwendung des Abstands-erlasses, wie im Plan gekennzeichnet, sichergestellt. Demnact .inJuurä"", äJIäi"r.,Erlasses nur typische 

-Betriebsarten 
zutässi;.-Dr;;;;r"iä""'n"rnahmeregelung kommt nurzur Anwendung bei gutachterlichem Nachweis der värträgti;hteit.

Außerhalb des Plangebietes besteht südlich angrenzend ebenfalls ein Gewerbegebiet. Imrelevanten Bereich ä"g""triu"t oir wäi"ä.uuuung besrehen auch hier Festsetzungen zursicherung des Immissionssch^utze. g.g.nüu.. der wohnnutzung, so daß hierfür keinebesonderen Festsetzungen erforderi"i rino.
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Die das wohngebiet tangierenden überörtlichen straßen, die L 5g0 und K 53, machen jedochdie Festsetzung von schailschutt;;ß;;;*en für den wohnsiedlungsbereich erforderlich. Aufder Grundlagejüngster verkehrseit;b;;g"" und prognoseberechnungen wurden diezugrundezulegenden Dauerschallpegel,ältt"tt. Hi"äuraüsestimmtwurden dienotwendigen im Textteil getroffeneriFestsetzungen formulieit. Hiermit wird der erforderlicheLärmschutz innerhalb oei Geuauoe ..r"i"itt. Niint geqchützt wird hierdurch der Freiraum.Dies kann auch durch.grouui" e.J'ä;;;; ;i;;;';;ili"ä".0.n. Aktiver Lärmschutz istentlang der Trasse nichl mögli.h, J;;;-s-traße auch Erschließungrrunr.iion fiä; anriegen-den einzelnen Grundstücke f,at. rr rrrtii" a.ber auch die ggfls. erforderlichen Flächen. Daherist nur ein passivep Lärmschutz uuf J.n filohngrundstüctää Jurctr !ärmschutzzäune odersonstige geeignete bauliche Einrichtungen im Einzelfa,ll möglich. Die ermitelten f.ä.ää.r"bieten hierfür die Grundlage. --e--
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Altlasten
Das Altlastenkataster der stadt Emsdetten zeigt für den planbereich keine verdachtsflächen.Aufgrund der bekannten bisherige;-N;;;ung"ä uno itt.r"ir"ir.e ist auch nicht davon auszu-gehen' daß Altablagerungen odJr sonstig". ä"ratrro""*.0äi.",ial im planbereich vorhandensind.

Denkmalschutz
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebaüungsplanqs befinden sich keine Baudenkmale imsinne des Denkmalschutzgesetzes uzm ou:"r.iä, äi" il ;;;;;;"hnis des zu schützendenKulturgutes der Stadt Emsletten .nit utt"n .ina.

Auch hinsichtlich archäologischer Bodendenkmäler liegen keine Hinweise oder Erkenntnissevor, die besondere sicherungsmaßna hmen e rflo rdern oa-.r r."r,Ä;t*;;:'""

Bodenordnung
Das Gelände im Plangebiet befindet sich überwiegend in privatbesitz. Lediglich eine Teil-fläche ist städtisches Eigentum. nie piivaten Grundstücksflächen werden im zugeder plan-realisierung nach tsedarivon der staät Bmioe*;ilb-;;;;;;" und an Ansiedlungswiltigeveräußert. Auf ein Verfahren zur BodenorOnung üar* ,ä_ii"".ri"htet werden.

9

tr'lächenbilanz
Größe des Plangebietes

Verkehrsflächen
Spielplatz
Grünflächen
Wasserfläche

Netto Baufläche
Netto gewerbl. Baufl ächen
Netto Wohnbauflächen

9.860 ha.

0,969 ha
0,173 ha
0,519 ha
0.295 ha
1,954 ha

9,92 e/o

I,7g %

5,25 0/o

2.99 %
19,94 o/o

80,16 0/o

66,65 0/o

33,35 o/o 
'

7,906hä
5,269,ha
2,637 ha
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ca. 780.000,00 DM
ca. 700.000,00 DM
ca. 130.000.00 DM

ca. 1.610.000,00 DM
Der städtische Anteirwird zu gegebener Zeit im Etat der stadt bereitgesterit.

Aufgesteilt im Juni 1993
Der Stadtdirektor
-Planungsamt,(l In Vert retung

(Buschmeyer)
Techn. Beigeordneter

Die vorstehende Begründung hat mit dem dazugehörigen Bebauungsplan gemäß
S g Q) BauGB in der Zeit vom

30. Sept. 1993 bis 02. Nov. 1993

öffentl ich ausgelegen.

rJ Emsdetten , 04.05. 1994 Der Stadtdirektor
Pl anungsamt

Im Auftrag:

Überschlägig ermittelte Kosten

Straßenbau, Beleuchtung, Grün
Schmutz- und Regenwasserkanalisation
Ausbau Kreisverkehr


